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Allgemeine Nutzungsbedingungen  
für das Bluecode-Service
Gegenüberstellung der Allgemeine Nutzungsbedingungen für das Bluecode-Service Oktober 2020 und 
der Allgemeine Nutzungsbedingungen für das Bluecode-Service Juni 2026

Die Änderungen wurden farblich hervorgehoben.

Fassung Oktober 2020 (ALT) Fassung Juni 2026 (NEU)

2. Anmeldung und Registrierung
2.1. Die Nutzung von Bluecode setzt eine erfolgreiche Registrie-

rung sowie die Annahme dieser Bedingungen durch den Kun-
den voraus, wodurch ein Nutzungsvertrag zwischen der BTV 
und dem Kunden zustande kommt.  
 

 
2.2. Die Nutzung von Bluecode setzt überdies voraus: 

a.  Der Kunde muss über ein App-fähiges Smartphone mit 
den Betriebssystemen Android oder iOS (Apple) verfü-
gen. 

b.  Das bei der Registrierung angegebene Bankkonto muss 
ein Zahlungsverkehrskonto und Internetbanking-fähig 
sowie zur Durchführung des Zahlungsverkehrs berech-
tigt sein. 

c.  Der Kunde muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

2.3.  Zur Registrierung muss der Nutzer zuerst eine App, welche 
die Bluecode Funktion anbietet (z.B. Bluecode-App, BTV 
Banking App) aus dem App-Download-Center von Google 
Play oder dem Apple App-Store auf sein Smartphone her-
unterladen und dort installieren. Sollte diese über eine an-
dere Download-Quelle als den offiziellen Download Cen-
tern heruntergeladen werden, übernimmt die BTV keine 
Haftung für dessen Funktionsfähigkeit und etwaige Scha-
densfälle. 

 

2. Anmeldung und Registrierung 
2.1. Die Nutzung von Bluecode setzt eine erfolgreiche Registrie-

rung bei Bluecode oder Bluecode-Partnern sowie die An-
nahme dieser Bedingungen durch den Kunden voraus, 
wodurch ein Nutzungsvertrag zwischen der BTV und dem 
Kunden zustande kommt.  

 
2.2. Die Nutzung von Bluecode setzt überdies folgendes voraus: 

a.  Der Kunde muss über ein App-fähiges Smartphone mit 
den Betriebssystemen Android oder iOS (Apple) verfü-
gen. 

b.  Das bei der Registrierung angegebene Bankkonto muss 
ein Zahlungsverkehrskonto und Internetbanking-fähig 
sowie zur Durchführung des Zahlungsverkehrs berech-
tigt sein. 

c.  Der Kunde muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

2.3.  Zur Registrierung muss der Nutzer zuerst eine App, welche 
die Bluecode Funktion anbietet (z.B. Bluecode-App BTV 
Banking App) aus dem App-Download-Center von Google 
Play oder dem Apple App-Store auf sein Smartphone her-
unterladen und dort installieren. Sollte diese über eine an-
dere Download-Quelle als den offiziellen Download Cen-
tern heruntergeladen werden, übernimmt die BTV keine 
Haftung für dessen Funktionsfähigkeit und etwaige Scha-
densfälle. 

3. Nutzung von Bluecode und Zahlungsabwicklung 
3.2.  Um einen Bezahlvorgang bei einem Händler zu starten, 

muss der Kunde die App mit Bluecode-Funktion mittels der 
von ihm selbst vergebenen PIN bzw. seinen Anmeldedaten 
(Verfügernummer und PIN) auf seinem Smartphone aufru-
fen. Mit Eingabe der Anmeldedaten (ggf. können auch bio-
metrische Identifikationsverfahren genutzt werden) beauf-
tragt der Kunde die App zur Auslösung eines einzelnen Be-
zahlvorgangs und autorisiert damit zeitgleich die BTV zur 
unwiderruflichen Überweisung des entsprechenden Zah-
lungsbetrages von seinem angemeldeten Bankkonto. An-
schließend stellt die App mit Bluecode-Funktion einen Be-
zahlcode auf dem Display des Smartphones in Form eines 
Barcodes (Strichcode) dar, den der Kunde an den Bar-
codescanner der Kasse des Akzeptanzhändlers halten 
muss. 

 
 
7. Sperrung der Nutzung der App mit Bluecode-Funktion 
auf Veranlassung der BTV 

3. Nutzung von Bluecode und Zahlungsabwicklung 
3.2.  Um einen Bezahlvorgang bei einem Händler zu starten, 

muss der Kunde die App mit Bluecode-Funktion mittels der 
von ihm selbst vergebenen PIN bzw. seinen Anmeldedaten 
(Verfügernummer und PIN) auf seinem Smartphone aufru-
fen. Mit Durch Eingabe der Anmeldedaten (ggf. können 
auch biometrische Identifikationsverfahren genutzt wer-
den) beauftragt autorisiert der Kunde die App zur die Aus-
lösung eines einzelnen Bezahlvorgangs und autorisiert 
weist damit zeitgleich die BTV zur unwiderruflichen Durch-
führung der Überweisung des entsprechenden Zahlungs-
betrages von seinem angemeldeten Bankkonto an. An-
schließend stellt die App mit Bluecode-Funktion einen Be-
zahlcode auf dem Display des Smartphones in Form eines 
Barcodes (Strichcode) dar, den der Kunde an den Bar-
codescanner der Kasse des Akzeptanzhändlers halten 
muss. 

 
7. Sperrung der Nutzung der App mit Bluecode-Funktion 
auf Veranlassung der BTV 
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7.1.  Die BTV ist berechtigt die Nutzung der App mit Bluecode-
Funktion für den Kunden zu sperren, wenn
a.  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicher-

heit der App mit Bluecode-Funktion dies rechtfertigen,
b.  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-

schen Verwendung der App besteht,
c.  die BTV berechtigt ist, das angemeldete Bankkonto 

entsprechend den Regelungen im Bankkontovertrag zu 
kündigen. Mit Kündigung des Bankkontovertrages wird 
die App mit Bluecode-Funktion gesperrt.

7.2.  Die BTV wird Kunden unter Angabe der hierfür maßgebli-
chen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüg-
lich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Ver-
wendung einer gesperrten App mit Bluecode-Funktion ist 
nicht gestattet. 

7.1.  Die BTV ist berechtigt die Nutzung der App mit Bluecode-
Funktion für den Kunden zu sperren, wenn 
a.  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicher-

heit der App mit Bluecode-Funktion dies rechtfertigen, 
b.  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-

schen Verwendung der App besteht, 
c.  die BTV berechtigt ist, das angemeldete Bankkonto 

entsprechend den Regelungen im Bankkontovertrag zu 
kündigen. Mit Kündigung des Bankkontovertrages wird 
die App mit Bluecode-Funktion gesperrt. 

7.2.  Die BTV wird Kunden unter Angabe der hierfür maßgebli-
chen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüg-
lich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Ver-
wendung einer gesperrten App mit Bluecode-Funktion ist 
nicht gestattet. 

  
8. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
 

7. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
 

9. Vertragslaufzeit und -beendigung 
 

8. Vertragslaufzeit und -beendigung 
 

10. Änderung der Kundenrichtlinien 
 

9. Änderung der Kundenrichtlinien 
 

11. Rechtswahl 10. Rechtswahl 
  
12. Sonstige Bestimmungen 
 

11. Sonstige Bestimmungen 
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